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1.   Anlass und Aufgabenstellung 
 
Anlass ist die Erweiterung der Eigenheimbebauung als 1. Änderung im Bereich des 
Bebauungsplanes „Waldparksiedlung“. 
 
Für die Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange ist die Erstellung eines 
Artenschutzfachbeitrags für den betroffenen Bereich mit den Schwerpunkten Avifauna, 
Fledermäuse, Reptilien und Amphibien, Falter und hügelbauende Ameisen in Auftrag 
gegeben worden.     
 
Einen besonderen Schwerpunkt bildet der vorhandene und abgedeckte ehemalige 
militärisch genutzte Bunker in Bezug auf mögliche Fledermausüberwinterungsquartiere. 
 
 
 
2.  Allgemeine Grundlagen 
 
2.1  Vorstellen des Untersuchungsgebiet (UG), die Biotopstruktur und der 

 Grenzverlauf 
 
Das Vorhabengebiet liegt im Land Brandenburg, im OT Gallinchen der Stadt Cottbus. 
Die betroffene Erweiterungsfläche weist eine Gesamtgröße von ca. 2,9 ha auf.  
Bei dem Vorhabengebiet handelt es sich um den bereits genannten abgedeckten 
Bunker, aufgelassenes Grasland/Ruderalflur, Forstflächen fast ausschließlich Kiefern-
bestände und Baumgruppen um den angelegten Spielplatz (außerhalb der Planfläche).  
 
Die Erweiterungsfläche der 1. Änderung erstreckt sich entlang der Straße „Am Gewer-
begebiet“ im Süden des ursprünglichen Bebauungsplanes von 2017, der sich bereits in 
fast vollständiger Umsetzung befindet. Südlich vom im Nordwesten befind-lichen 
Spielplatz ist ebenfalls noch eine kleine Erweiterungsfläche für Ansiedlungen im Zuge 
der 1. Änderung geplant. 
 
Das Gelände ist relativ eben. Nur der Bunker steht zwischen 5 bis 7 m über dem an-
grenzenden Gelände.  
 
Durch den Bebauungsplan werden Schutzgebiete nicht beeinträchtigt. 
 
Begrenzt wird die 1. Änderung nach Süden durch die Straße „Am Gewerbegebiet“ und 
im Norden durch die vollzogene Bebauung der Eigenheimgrundstücke.  
Durch die geplante Ansiedlung wird eine im bereits errichteten Wohngebiet ausgebaute 
Straße hindurch von Norden nach Süden hindurchgeführt  und mündet in die Straße 
„Am Gewerbegebiet“.  
Südlich und westlich der „Waldparksiedlung“ sind Wälder und Ackerflächen also ein 
freier Landschaftsraum vorhanden. 
Im Norden des Geltungsbereichs der gesamten „Waldparksiedlung“ schließt ebenfalls 
Wohnbebauung an. Im Osten zwischen der vorhandenen und der geplanten Wohnbe-
bauung des B-Plans und dem Gewerbestandort schaffen Kiefernforsten mit Zaunrelik-
ten der ehemals militärischen Nutzung einen grünen Abstandsriegel.  
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2.2 Rechtliche Grundlagen des Artenschutzes 
 
Die rechtlichen Grundlagen sowie die Verbotstatbestände für eine artenschutzfachliche 
Prüfung sind im § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) benannt und setzen 
die Regelungen zu den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten sowie zu den 
Ausnahmen gemäß § 45 BNatSchG fest. 
 
Laut § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 
 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören (Tötungs- und Verletzungsverbot), 
 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot), 
 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Schutz von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten), 
 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihren Standort zu beschädigen oder zu 
zerstören (Zugriffsverbot in Bezug auf Pflanzen). 
 
Die aufgeführten Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten demnach nur für den 
Schutz der besonders und streng geschützten Arten. 
 
Besonders geschützte Arten sind: 
 
- Arten der Anhänge A und B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (EU-   
  Artenschutzverordnung), 
- Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie), 
- europäische Vogelarten (nach Art. 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG), 
- Arten einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 BNatSchG. 
 
Streng geschützte Arten, welche eine Teilmenge dieser besonders geschützten Arten 
darstellen, sind: 
 
- Arten des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (EU-Artenschutzverordnung), 
- Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie), 
- Arten einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 BNatSchG. 
 
Die Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie erfolgt in Deutschland vornehmlich durch das 
Bundesnaturschutzgesetz und die Bundesartenschutzverordnung sowie durch einige 
Bestimmungen des Jagdrechts.  
Alle "europäischen Vogelarten" im Sinne der Vogelschutzrichtlinie sind gemäß § 7 
BNatSchG besonders geschützt.  
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3. Brutvogelerfassung 

3.1   Methodik 
 
Die Erfassung des Brutvogelbestandes erfolgte flächendeckend mittels Linienkartierung 
(SÜDBECK ET AL. 2005). Es erfolgt im Zuge der Erfassung von Eulen und Käuzen eine 
Begehung im November 2022 und Februar 2023. Des Weiteren wurden sechs 
flächendeckende Begehungen von März bis Juli bei geeigneter Witterung durchgeführt. 
Bei den Erfassungen wurden auch die Arten im unmittelbaren Umfeld des UG 
berücksichtigt. Zur Erfassung von Brutvögeln/Revieren wurde besonders auf revieran-
zeigende Merkmale, wie singende Männchen, Revierkämpfe, nistmaterial-, futtertra-
gende oder warnende Altvögel sowie auf Brutplätze geachtet (vgl. SÜDBECK ET AL. 
2005).  
 
 
Tabelle 1:   Wetterbedingungen der Begehungstermine  
                   Eulen und Käuze  
 

Begehung 2022 Wetter 
08.11.2022 wenige Wolken, um 12°C 
18.01.2023 bewölkt, um 0°C, leichter Wind  
16.02.2023 locker Bewölkt, um 1°C 

 
 
 
Tabelle 2:   Wetterbedingungen der Begehungstermine  
  Waldvögel und Gebüschbrüter 
                   

Begehung 2023 Wetter 
02.03.2023 heiter, um 6°C  
06.04.2023 leicht bewölkt, um 12°C 
25.04.2023 locker bewölkt, um 14°C 
11.05.2023 heiter, um 18°C 
21.05.2023 locker bewölkt, um 16°C 
10.06.2023 sonnig um 19°C 

 
 
 
3.2 Ergebnisse 
 
Im Rahmen der Kartierung wurden 10 Brutvogelarten nachgewiesen, welche insgesamt 
durch 14 Brutpaaren (BP) vertreten sind (Tab. 3). Eine kartographische Darstellung der 
Brutvogelreviere wird als Anhang 2 beigefügt.  
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Tabelle 3:  Nachgewiesene Vogelarten des UG 
 

 
Bei den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögeln handelt es sich 
überwiegend um ubiquitäre Arten. In der Roten Liste des Landes Brandenburg sind in 
der Vorwarnliste wie auch in den Kategorien 2 bis 1 keine der vorgefundenen Brut-
vogelarten. Aber in der Kategorie ist ein Nahrungsgast. In der Vorwarnliste der Roten 
Liste Deutschlands sind eine Brutvogelart und ein Nahrungsgast  im Untersuchungs-
gebiet, keine jedoch in den Kategorien 3 bis 1 aufgeführt (Tab. 3). Nach § 7 BNatSchG 
sind 3 Arten, Nahrungsgäste, streng geschützt. Der EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/ 
EWG; Anhang I) unterliegt keine Art. Zu beachten ist aber, dass alle europäischen, 
wildlebenden Vögel nach BNatSchG § 7 geschützt sind. Greifvögel und Eulen konnten 
als Brutvogelarten nicht nachgewiesen werden, jedoch ist das Areal ein Teilfutterhabitat 
für den Waldkauz. 

Vorkommende Arten 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

Amsel Turdus merula A 2      
Blaumeise Cyanistes caeruleus Bm 1      
Buchfink Fringilla coelebs B 2      
Buntspecht Dendrocopos major Bs 1      
Eichelhäher Garrulus glandarius Ei 1      
Elster Pica pica E  x     
Grünspecht Picus viridis Gu  x   §§  
Haussperling Passer domesticus H 1  V    
Kohlmeise Parus major K 3      
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla MG 1      
Nachtigall Luscinia megarhynchos N 1      
Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs  x V 3 §§  
Ringeltaube Columba palumbus Rt 1      
Star Sturnus vulgaris S  x   §§  
Waldbaumläufer Certhia familiaris Wb  x     
Summe der Nachweise  14 5 2 1 3  
Legende:  BV/R =  Brutnachweis /Revier, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler 
                  RL D: Rote Liste Deutschland ( Grüneberg et al. 2015) 
                  RL BB: Rote Liste Brandenburg (Ryslavy et al. 2019) 
                  Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  
                  3 = gefährdet,  R = extrem selten, V = Vorwarnliste 
                  Anhang I = europarechtlich geschützt nach EU-Vogelschutzrichtlinie, (2009/147/EG) 
                  BNatSchG = Schutzstatus gemäß § 7 Bundesnaturschutzgesetz, §§ = streng geschützt 
                  BV mit einem Schutzstatus sind hellgrün hinterlegt   
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Tabelle  4:  Anzahl der Brutvogelarten in den entsprechenden Schutzkategorien 
 
Bezug Rote Liste Kategorie Anzahl der Arten 
Arten der Roten 
Liste Brandenburg  

Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht) 0 
Kategorie 2 (stark gefährdet) 0 
Kategorie 3 (gefährdet) 0 
Kategorie R extrem selten 0 
Vorwarnliste 0 

Arten der Roten 
Liste Deutschlands 

Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht) 0 
Kategorie 2 (stark gefährdet) 0 
Kategorie 3 (gefährdet) 0 
Kategorie R extrem selten 0 
Vorwarnliste 1 

Arten der EU- VSRL (79/409/EWG; Anhang I) 0 
Streng geschützte Arten nach BNatSchG 1 
Legende:  RL D: Rote Liste Deutschland (GRÜNEBERG ET AL. 2015),  RL BB: Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY ET AL. 2019) 
                  Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem selten,  
                  V = Vorwarnliste                   EU-VSRL = EU-Vogelschutzrichtlinie, Anhang I (79/409/EWG) 
                  BNatSchG = Schutzstatus gemäß § 7 Bundesnaturschutzgesetz (§§ = streng geschützt) 

 
 
 
3.3  Beschreibung der Vögel der  Roten Listen und strenggeschützte 
 Nahrungsgäste  
           
Tabelle 5:  Gefährdung, Habitat und Aktionsbereich der Brutvogelarten der  
 Roten Listen von Deutschland und Brandenburg im UG  
 einschließlich artenschutzrechtlicher Prognose 
 

Art Gefährdung, 
Lebensraum und 
Aktionsbereich 

Beeinflus-
sungs- 
faktoren 

Vorkom-
men inner-
halb des 
UG   

Notwendige 
Maß-

nahmen 

Trend der 
BP-Ent-
wicklung 

 
Star 

(Sturnus 
vulgaris) 

 

 
 
 
 

 
Gefährdung:  
in Deutschland 3, 
in Brandenburg – 
Lebensraum:  
Der Star ist in der Wahl 
seiner Brutplätze nicht 
sehr anspruchsvoll. 
Höhlen aller Art werden 
von ihm angenommen. 
Er ist in allen Ortschaften, 
Einzelgehöften, 
Krankenhäusern, Indus-
trieanlagen, Parks, Gär-
ten, an Alleen, in Feldge- 
hölzen, Waldrändern und 
inmitten von Wäldern 
vertreten. Er ist Teil- und 
Kurzstreckenzieher.  Er 
brütet 1-2 Mal im Jahr, 
Bruten finden außer in  

 
Sofern Bäume 
mit Höhlen 
gefällt werden, 
tritt eine 
Beeinflussung 
des Stares 
auf. 
  
 

 
Der Bestand 
der Stare 
muss  
überprüft 
werden, da 
er sich 
weiterhin in 
Abnahme 
befindet. 
 
 

 
Aufhängen 
von Staren-
Nistkästen 
mit einer 
Einflugloch-
größe von 45 
mm ist 
unbedingt 
notwendig. 
 
 

 
100.000-
200.000 
BP, in 
Deutsch-
land ab-
nehmend 
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Weiter  
Tabelle 5:  Gefährdung, Habitat und Aktionsbereich der Brutvogelarten der  
 Roten Listen von Deutschland und Brandenburg im UG  
 einschließlich artenschutzrechtlicher Prognose 
 

Art Gefährdung, 
Lebensraum und 
Aktionsbereich 

Beeinflus-
sungs- 
Faktoren 

Vorkom-
men inner-
halb des 
UG   

Notwendige 
Maß-

nahmen 

Trend der 
BP-Ent-
wicklung 

 Nistkästen in allen mög-
lichen Höhlen statt. 
Aktionsbereich:  
Der Star wird an allen 
Ortschaften zur Nah-
rungssuche festgestellt.  
Eine feste Bindung ist nur 
an die Bruthöhle vor-
handen. 

    

 
Rauch-

schwalbe 
(Hirundo 
rustica) 

 

 
 
 

 
Gefährdung:  
in Deutschland V,  
in Brandenburg V, 
Lebensraum:  
Sie besiedelt ländliche Ort-
schaften mit Anschluss an 
kleine und größere Tierhal-
tungen, gern Stallungen, 
geschlossene Höfe, Tor-
durchgänge, Flure in Sied-
lungshäusern auf dem Dorf. 
Vereinzelt wird sie in Indus-
trieanlagen, in Scheunen u. 
Gewerbegebieten ange-
troffen. In der Bergbaufol-
gelandschaft wurde sie in 
abgewrackten Gebäuden 
weit entfernt von Tierhal-
tungen als Brutvogel fest-
gestellt. Auch auf Tierwei-
den in Unterstellgebäuden 
brütet sie. Sie ist Zugvogel 
und brütet in den genannten 
Gebäuden. 
Aktionsbereich:  
Zur Nahrungssuche sehr 
großer Aktionsradius 

 
 
Keine 
Gefährdung 

 
 

 
 

 
 

 
Haussperling 

(Passer 
domesticus) 

 

 
 
 

 
Gefährdung:  
in Deutschland V 
in Brandenburg – 
Lebensraum: 
Standvogel bevorzugt 
menschliche Siedlungen  
aber auch Felder, Hecken 
und offenes Gelände mit 
einzelnen Baumgruppen, 
Parkanlagen, 
Revierbesetzung erfolgt 

 
Beeinflus-
sung durch 
Eingriff in 
Brutplatz 

 
insbeson-
dere in der 
südlichen 
Region und 
an den 
Waldrändern 
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Weiter  
Tabelle 5:  Gefährdung, Habitat und Aktionsbereich der Brutvogelarten der  
 Roten Listen von Deutschland und Brandenburg im UG  
 einschließlich artenschutzrechtlicher Prognose 
 

Art Gefährdung, 
Lebensraum und 
Aktionsbereich 

Beeinflus-
sungs- 
Faktoren 

Vorkom-
men inner-
halb des 
UG   

Notwendige 
Maß-

nahmen 

Trend der 
BP-Ent-
wicklung 

 
 
 

Mitte Dezember bis 
Anfang April, Brut- 
periode von Mitte März 
bis Ende September, 
2 bis 4 Bruten, Höhlen-, 
Nischen und Freibrüter in 
Gebäudenischen, unter 
Dachziegeln, Mau-
erlöcher, Baumhöhlen, 
Nistkästen, Allesfresser 
mit Vorliebe für Getreide 
und Insekten 
Aktionsradius: 
großer Aktionsradius 

    

 
 
 
3.4.  Maßnahmen zur Konfliktvermeidung 
 
Von den im Vorhabengebiet nachgewiesenen Brutvogelarten sind die Fortpflanzungs-
stätten geschützt. Dieser Schutzstatus erlischt jedoch nach Beendigung der Brut(en) 
durch das Verlassen des Brutplatzes (Nest). Eingriffe nach diesem Zeitraum (ab 01.10. 
des Jahres) stellen keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG dar. 
Durch die Bauzeitenregelungen kann ein zu erwartendes Konfliktpotential der Avifauna 
weitestgehend ausgeschlossen werden.  
Das heißt, dass alle bauvorbereitenden Maßnahmen wie Eingriffe in Gehölzbereiche, 
hier die Waldrodung zur  Schaffung von Baufreiheit, Bodenbewegungen, etc. außerhalb 
der gesetzlich vorgeschriebenen Brutzeiten (01. März bis 30. September) durchzufüh-
ren sind.  
Bei Eingriffen während der Brutzeit sind die Flächen vor jeglichen Arbeiten auf 
Vorhandensein von Niststätten durch einen Ornithologen oder eine artenschutzkundige 
Person zu untersuchen. 
Es sollte geprüft werden, inwieweit besonders vogelrelevante Randbereiche vom 
Vorhaben nicht in Anspruch genommen werden müssen. 
Der östliche Forst sollte ebenso erhalten bleiben, wie die vorhandene Baumstruktur am 
Spielplatz. 
Zur Einhaltung von Festlegungen und zum Schutz der vorkommenden Avifauna ist 
während der gesamten Bauphase eine Ökologische Bauüberwachung einzusetzen. 
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4.  Säugetiere 
 
4.1 Verfahrensweise der Erfassung 
 
Die Säugetiere wurden im Untersuchungsgebiet im Rahmen der Begehungen zu den 
Fledermausvorkommen aber ebenso zu den Vogelbruten mit aufgenommen. 
Ebenso wurden offene Bodenflächen auf das Vorhandensein von Spuren/Fährten 
kontrolliert. Ablagerungen von Trockenasthaufwerke wurden auf Igelvorkommen unter-
sucht. 
 
In Auswertung  der Konfliktanalyse und den daraus gezielt abgeleiteten Maßnahmen 
wird angestrebt, mögliche Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
§ 44 BNatSchG gänzlich zu vermeiden, zu mindern oder/und auszugleichen. 
 
 
4.2 Aufnahme von Säugetieren allgemein  
 
Die Säugetiervorkommen werden in der nachfolgenden Auflistung, Tabelle 6, darge-
stellt.  
 
Tabelle 6:  Im Untersuchungsgebiet festgestellte Säugetiere ohne Fledermäuse 
 

Art Wiss. Name RL BB 
2015 

RL D 
2009 

BNat 
SchG 

FFH-
RL 

Anh. IV 
Nachweis  

Reh Capreolus capreolus * *   Sichtung, 
Trittsiegel 

Rotfuchs Vulpes vulpes * *   Sichtung  

Steinmarder Martes foina * *   Trittsiegel 

Europäischer Igel Erinaceus europaeus * *   Sichtung 

Europäische Eichhörnchen Sciurus vulgaris * *   Sichtung 

Legende: 
RL SN: Rote Liste Freistaat Sachsen; RL D: Rote Liste Deutschland 
Kategorien der Rote-Liste: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potentiell gefährdet, 
V = Vorwarnliste, * = ungefährdet, ? = unbekannt, da nur Gattung bekannt 
BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz, s: streng geschützt 
Anh. IV: Art der FFH-Richtlinie 92/43/EWG, Anhang ΙV 

 
Die Biotoptypen, in denen die o.g. Arten leben oder ihren Futterhabitat haben, durch die 
Ansiedlung der Eigenheime nachhaltig beeinträchtigt. Es erfolgt eine Verdrängung aus dem 
Gebiet. Für Rehe und die Füchse wird das Habitat mit der Bebauung verloren. Der Steinmarder 
erschließt sich als „Untermieter“ in den Nebengebäuden der Eigenheime neue Habitate. Durch 
die direkte Nachbarschaft zur offenen Landschaft werden auch Füchse sich das Plangebiet 
nach der Bebauung als Teilfutterhabitat wieder erobern. Für Rehe trifft dies weniger zu, da 
durch die Spaziergänge mit Hunden in und am Rand von Wohngebieten eine ständige 
Beunruhigung gegeben ist.  
Es sind keine geschützten Arten. 
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4.3  Fledermäuse (Potentialanalyse) 
 
4.3.1 Begehungsergebnisse 
 
Am 08.02.2023 wurde das Gelände aufgesucht, den Bunker auf Fledermausvorkom-
men zu überprüfen. Nach längeren Suchaktionen wurde festgestellt, dass alle 
ursprünglichen Eingänge des Bunkers überdeckt wurden. Einige oberirdische Zugänge 
sind mit schweren Betonplatten abgedeckt.  
Diese Abdeckungen wurden jedoch so abgelegt, dass jeweils Zwischenräume von ca. 
10 cm zu den Öffnungen gewährleitet sind.  

 

 

 
 
 
Abdeckungen auf dem  
Bunker mit  
Zuflugsmöglichkeiten  

 
Der Zugang für erwachsene Personen ist somit, ohne ein sehr hohes Gefahrenpotential 
einzugehen, nicht mehr möglich. 
Noch vor ca. 8 bis 10 Jahren waren die von oben über integrierte Leitersprossen 
begehbaren Einstiege für Personen zugänglich. Diese Führten ca. 4-5 m tief in die 
Bunkergänge. 
 
 
 
4.3.2    Artenschutzrechtliche Einschätzung  
 
Für Fledermäuse stellen diese Abdeckungen kein Hindernis dar und wahrscheinlich 
auch für andere Arten (z.B. Marder, Fuchs, Waschbär) nicht, je nach Tiefe und 
Verschüttungsgrad könnte der Bunker von diesen genutzt werden. 
 
Durch die geschaffene Möglichkeit der Gewährleistung von Einflügen (Freiraum 
aufweisende Abdeckungen) für Fledermäuse, ist davon auszugehen, dass der Bunker 
auch von den Tieren zur Überwinterung, als Winterquartier genutzt wird. 
 
Genaue Aussagen zur Nutzung des Bunkers von Fledermäusen in den Wintermonaten 
sind ohne eine Begehung nicht sicher möglich. 
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Tabelle 7:  Potentiell mögliche Fledermausarten zur Überwinterung im Bunker 
 
Deutsche Bezeichnung Wissenschaftliche 

Bezeichnung 
RL D RL Bbg Anh. IV 

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 3 x 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 x 
Fransenfledermaus Myotis nattereri * 2 x 
Graues Langohr Plecotus austriacus 1 2 x 
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 1 x 
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus * - x 
Wasserfledermaus Myotis daubentonii * 4 x 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus  * 4 x 

Legende: 
RL BB: Liste Brandenburg (1992); RL D: Rote Liste Deutschland (2020) 
Kategorien der Rote-Liste: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potentiell 
gefährdet, V = Vorwarnliste, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, * = ungefährdet, -- = keine 
Bewertung 
Anh. IV: Anhang der FFH-Richtlinie (EU-rechtl. Geschützt) 
 
Grobe Einschätzungen über die Nutzung wären auch durch aufwändige akustische und  
optische Überwachungen der Fledermausfauna über mehrere Nächte ab Oktober, 
möglicherweise bis Ende November, am Bunker zu erzielen.         
 
 
 
4.3.3 Beschreibung möglicher, überwinternder  Arten 
 
 

 
Quelle:  
Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg   
Heft 2, 3 2008 Säugetierfauna des Landes Brandenburg  
Teil 1: Fledermäuse 
Foto J. Teubner 

 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
Zwergfledermäuse sind äußerst anpassungs-
fähig und in der Lage, sehr unterschiedlich 
strukturierte Lebensräume zu besiedeln.  
Den Schwerpunkt bilden Siedlungen und 
Siedlungsrandbereiche, wobei innerstädtische 
Räume nicht gemieden werden.  
Auch parkähnliche Landschaften mit großräu-
migen Freiflächen bis hin zu geschlossenen 
Wäldern werden von dieser Art genutzt. In der 
Wahl ihrer Sommerquartiere sind Zwergfleder-
mäuse sehr variabel, favorisieren jedoch 
ausschließlich Spaltenquartiere. Diese können 
sich sowohl an und in Gebäuden, als auch an 

Bäumen oder in Fledermauskästen finden. Der Hauptanteil ihrer Beutetiere macht neben 
verschiedenen Kleininsekten weit über 50% an Mücken aus. Diese erbeuten sie in schnellem, 
wendigem Flug um Bäume, Sträucher, an Hausfassaden entlang, über Gewässer und an 
Lichtquellen.  
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Quelle:  
Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg   
Heft 2, 3 2008 Säugetierfauna des Landes Brandenburg  
Teil 1: Fledermäuse 
Foto J. Teubner 

 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
Diese heimische Fledermausart zählt zu den 
typischen Vertretern der so genannten Haus-
fledermäuse. Sie bevorzugt den menschlichen 
Siedlungsbereich in Städten und Dörfern, 
auch Einzelgehöfte werden genutzt.  
Die Jagdgebiete können mehrere Kilometer 
vom Quartier entfernt sein. Quartiere finden 
sie an geeigneten Standorten fasst überall. 
Wochenstuben befinden sich meist auf Dach-
böden oder hinter Verschalungen von Gebäu-
den. Die Jagd erfolgt in Siedlungen, an 
Lichtquellen, in Gärten, Parks, auf Weide-
flächen, an Waldrändern und in der Nähe von 
Gewässern. 

 
Quelle:  
Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg   
Heft 2, 3 2008 Säugetierfauna des Landes Brandenburg  
Teil 1: Fledermäuse 
Foto E. Grimmberger 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)  
Die Mückenfledermaus wurde seit dem Jahre 
2000 von der Zwergfledermaus abgetrennt und 
seitdem als kleinste einheimische Fleder-
mausart beschrieben. Optisch nur schwer 
voneinander unterscheidbar, sind jedoch 
akustisch deutliche Frequenzunterschiede zur 
Bestimmung heranzuziehen. Mit einem Maxi-
mumruf bei 55 kHz unterscheidet sich die 
Mückenfledermaus deutlich von der Zwerg-
fledermaus (45 kHz). Die Mückenfledermaus 
jagt bevorzugt kleine fliegende Beutetiere wie 
Mücken u. ä. in feuchten Laub- und Misch-
wäldern sowie über Wasserflächen. Mücken-
fledermäuse bevorzugen spaltenförmige Quar-
tiere. Wochenstubengesellschaften wurden 
bisher in Gebäuden, Bäumen und in Fleder-
mauskästen gefunden.  

 
 
 
 
4.3.4     Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Um eine zu erwartende Betroffenheit der streng geschützten Fledermäuse durch den 
Rückbau des Bunkers und somit mögliche Konflikte mit den artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des § 44 BNatSchG vermeiden zu können und für eine Nachhaltigkeit 
des Artenschutzes wurde 2024 entschieden, dass der Bunker vollständig erhalten 
bleibt. 
Es wurde festgestellt, dass dieser Bunker mit seiner Überörterung und den Aufwüchsen 
von Bäumen, Gebüschen, Ruderalfluren und offenen Sandstellen auf dem  
Bunkerkopf neben dem vermuteten FledermausQuartier auch ein Zauneidechsen-
habitat ist. 
 
Daraufhin wurde festgesetzt, dass der Bunker zum Großraum-Fledermausquartier 
ausgebaut wird. Somit eine nachhaltige Kompensationsmaßnahme für die  Wohnpark-  
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siedlung in ihrem äußeren Randbereich im Übergang zur offenen Landschaft entwickelt. 
Das Anbringen der Rund- und Flachkästen an den Bäumen auf dem Bunker bleibt als 
Maßnahme erhalten und sollte von einer artenschutzfachkundigen Person begleitet 
werden, wie selbstverständlich auch die Ausstattung des Bunkers. 
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5 Reptilien und Amphibien 
 
Reptilienarten sind in jüngster Zeit zunehmend von Bestandseinbrüchen bedroht. Allein 
im Bundesland Brandenburg sind die Vorkommen dreier Reptilienarten vom Aussterben 
bedroht. Die Zauneidechse gilt hier als gefährdet. Aufgrund ihrer Habitatpräferenzen 
und noch relativ weiten Verbreitung ist sie häufig von Eingriffen und Vorhaben betroffen.  
 
 
5.1 Methodik 
 
Zur Erfassung geeigneter Jahreslebensräume und Habitatstrukturen wurde das UG im 
Vorfeld der eigentlichen Untersuchungen begangen. 
Für die gezielte Suche nach Eidechsen ist es entscheidend, „an den richtigen Stellen“ 
(z. B. Sonnen- oder Schattenplätze) „zur richtigen Zeit“ zu suchen.  
Unter Berücksichtigung typischer Aktivitätsphasen wurden vier Begehungen zwischen 
April und September durchgeführt, wobei für die Beurteilung verschiedener Teilbereiche 
die Begehungen zu wechselnden Tageszeiten stattfanden.  
Die Nachweise erfolgten durch Sichtbeobachtungen unter gezieltem Ansteuern 
typischer Aufenthaltsorte/Habitatstrukturen, durch sehr vorsichtiges Begehen unüber-
sichtlicher Geländeabschnitte, oder durch längeres Verweilen an relevanten Standorten 
sowie durch Umdrehen markanter, am Boden liegender Gegenstände wie Steine, Holz, 
Wurzel-,  Rindenstücke etc.   
Die ermittelten Standortnachweise sind in Anhang 1 dargestellt.  
 
Tabelle 8:  Begehungstermine und Wetterbedingungen (Reptilien) 
 

Begehung 
2023 Wetterlage Begehung 

2024 Wetterlage 

26.04. heiter, wenige Wolken,  
11 bis 15°C 08.04. sonnig, kein Wind,  

um 27°C 
14.05. heiter, um 18°C, leichter 

Wind 30.05. sonnig, keine Wolken. 
um 22°C,  

21.06. locker bewölkt, um 22 °C, 
leichter Wind 14.06. Sonnig, nicht bewölkt, um 

20 °C 

  10.07. Sonnig, keine Wolken 
um 30°C 

13.09. wenige Wolken bis 19 °C 04.09. wenige Wolken, kein 
Niederschlag, um 20°C 

 
 
5.2 Beschreibung der Ergebnisse 
 
2023 wurden auf der Vorhabenfläche und dessen Randbereiche keine Zauneidechsen-
vorkommen nachgewiesen. Die Blindschleiche wurde hier ebenfalls vermutet, konnte 
aber nicht nachgewiesen werden. 
Auf Grund von Hinweisen von Anwohnern wurde im Jahr 2024 nochmals versucht 
Reptilienvorkommen zu erfassen bzw. überhaupt aufzufinden. 
Es gab dann im Mai einen Fund auf dem Bunkerkopf innerhalb der Sandfläche. Die 
Nachsuche erbrachte dann im Juli nochmals einen Fund auch wieder auf dem  
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Bunkerkopf an der Maiglöckchenfläche unter einem dort hingelegten und leicht schräg 
gestellten Blech. 
 
Tabelle  9: Im Untersuchungsgebiet vorkommende Reptilien 
 
Deutsche Bezeichnung Wissenschaftlicher Name RL BB RL D BNatSchG Anh. IV 

Zauneidechse  Lacerta agilis 3 V s x 

Legende: 
RL BB: Rote Liste  Brandenburg, RL D: Rote Liste Deutschland 
Kategorien der Rote-Listen: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  V = Vorwarnliste,  
** u. - = ungefährdet 
BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz, s: streng geschützt, b: besonders geschützt 
Anh. IV: Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie (europarechtlich geschützt) 

 
Die Zauneidechse ist sowohl europäisch nach Anhang IV geschützt, wie auch nach 
BNatSchG streng geschützt und ist im Land Brandenburg gefährdet. 
 
 
 
5.3 Maßnahmen zur Konfliktvermeidung 
 
Auf Grund der Nachweise  von Zauneidechsen auf dem Bunker wurde die Fläche im B-
Plan überarbeitet und aus einer möglichen Überbauung herausgenommen.  
Die Bunkerfläche ist als Bestandserhalt mit Anbindung außerhalb von Eigenheimgärten-
flächen zum südlichen Naturraum festgesetzt worden.  
Um einen sicheren und dem Tötungsverbot entsprechenden Zugang für die 
Zauneidechsen auch während der Erschließung und Bebauung des geplanten Wohn-
parks zu ihrem Bunkerhabitat zu sichern, ist als Schutz für diesen Zeitraum ein 
Reptilienschutzzaun von 210 m Länge (90 m Westseite, 120 m Südseite) einzubauen. 
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6  Erfassung von Schmetterlingen (Tagfaltern) 
 
6.1  Methodik 
 
Zur Erfassung der Tagfalterfauna wurden insgesamt drei Begehungen von Mai bis 
August bei meist sonnigen und warmen Witterungsbedingungen mit geringer 
Windkonzentration durchgeführt. Die Nachweise der Tagfalter erfolgten ausschließlich 
durch Beobachtung der Imagines. Dabei wurde auf spezielle Verhaltensweisen, wie z.B. 
Paarung, Eiablage und Nahrungssuche geachtet, um Hinweise über die Funktionen der 
Flächen als Lebensraum zu erhalten. Tiere schwer bestimmbarer Arten wurden 
fotografiert und anhand der Fotos  oder nach Kescherfang bestimmt.  
 
Tabelle 10:  Begehungstermine und Wetterbedingungen (Falter) 

Begehung 2023 Wetterlage 

25.05. heiter, um 20°C, leichter Wind 

23.06. locker bewölkt, um 25 °C, leichter 
Wind 

30.07. wenige Wolken um 26 °C 
 
 
6.2  Ergebnisse der Erfassung  
 
Im UG wurden insgesamt  9 Tagfalterarten nachgewiesen. Eine Aufschlüsselung der 
nachgewiesenen Arten wurde nicht durchgeführt, da alle Arten mehr oder weniger 
häufig im gesamten UG angetroffen wurden. Auffällig war ein relativ starkes Vorkom-
men des Zitronenfalters in der gesamten südwestlichen Fläche. Die vorhandenen 
Flächen des UG bestehen, wie bereits dargestellt, überwiegend aus Forst-/Waldflächen 
mit Überwiegend Kiefern, aber auch  Grasland und Ruderalfluren. Diese Ruderalfluren 
sind vornehmlich am Waldrand im Süden zu finden. 
Durch diese relativ monotone und wenig strukturierte Bodenvegetation sind die Flächen 
für viele Falterarten unattraktiv. Selbst das Grünland bietet durch eine beschränkte 
Blühvegetation nur geringe Nahrungshabitate, um eine vielfältige Falterfauna anzuzie-
hen. Für die nachgewiesenen Arten finden sich jedoch punktuell geeignete 
Futterpflanzen zur Reproduktion im südwestlich Teilbereich, wogegen der südöstliche 
Teilbereich relativ steril ist. 
Von den nachgewiesenen Falterarten ist in der Roten Liste Deutschlands und 
Brandenburgs keine Art als gefährdet eingestuft, eine Art ist in der Vorwarnstufe der 
Roten Liste Deutschlands. Eine Art ist nach BNatSchG besonders geschützt. 
Falterarten des Anhang IV wurden im UG nicht nachgewiesen. 
 
 
Tabelle 11:  Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Falterarten 

Deutsche Bezeichnung Wissenschaftliche Bezeichnung RL 
BB 

RL 
D BNatSchG 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni - - - 
Admiral Pyrameis atalanta - - - 
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Weiter  
Tabelle 11:  Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Falterarten 

Deutsche Bezeichnung Wissenschaftliche Bezeichnung RL 
BB 

RL 
D BNatSchG 

Baumweißling Aporia crataegi - - - 
Großes Ochsenauge Muniola jurtina - - - 
Trauermantel Vanessa antiopa - V b 
Waldrandfuchs Pararge aegeria aegerides - - - 
Gemeiner Bläuling Lycaena icarus - - - 
Rostfarbiger Dickkopffalter Ochlodes sylvanus - - - 
Tagpfauenauge Nymphalis io - - - 
Legende: 
Gefährdungsstatus: 
1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Arten der 
Vorwarnliste, R = extrem selten, D = Daten unzureichend, - = ohne Schutzstatus  
BNatSchG = nach Bundesnaturschutzgesetz: s = streng geschützt b = besonders 
geschützt   

 
 
6.3  Maßnahmen zur Konfliktvermeidung und zum Erhalt des Bestandes 
 
Für die im UG nachgewiesenen Falterpopulationen sind durch die geplanten Baumaß-
nahmen sehr geringe Konfliktpotentiale während der Bauphase zu erwarten.  
Da die zu beanspruchenden Vorhabenflächen nicht gleichzeitig bebaut werden, stellen 
die Beeinträchtigungen nur ein temporäres Problem dar, so dass für die einzelnen 
Falterarten genügend Möglichkeiten zum Ausweichen gegeben sind, auch in das 
Umfeld der Vorhabenfläche. Nach Beendigung der Baumaßnahmen entsteht durch die 
Eigenheimgärten ein wesentlich höheres Angebot an Blühpflanzen, als es jetzt gegeben 
ist. Jedoch sollten Ausgleichspflanzungen grundsätzlich mit einer hohen Artenvielfalt 
und unter Beachtung auch von beerentragenden wie auch Obstgehölzen in den 
Hauptartenlisten festgesetzt werden. Somit können sich grundsätzlich entsprechende 
Nahrungspflanzen für Falter und ihre Raupen, aber auch für ein wesentlich größeres 
Spektrum an Insektengruppen und   Insektenarten entwickeln. 
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7. Erfassung von hügelbauenden Waldameisen 
 
Es wird davon ausgegangen, dass der Wald/Forst ein Habitat von hügelbildenden 
Ameisen ist. 
 
 
7.1 Methodik 
 
Die Ameisenhügel befinden sich meist an sonnigen Stellen am Waldrand, an 
Waldwegen oder auf Kahlschlägen und sonstigen lichten Plätzen im Wald. Die Nester 
werden fast immer um einen Baumstumpf angelegt und bestehen aus einem 
oberirdischen Hügelbau und einem unterirdischen Erdbau, der bis zu 2 m tief sein kann. 
Als Baumaterial dienen Koniferennadeln, Samenteile und kleine Steinchen.  
Zur Erfassung hügelbauender Ameisen wurden besonders die Randbereiche der 
Waldstrukturen sowie der südliche Randbereich an der Straße als einzige mögliche 
Eignungsstandorte begangen, um entsprechende Ameisenhügel erfassen zu können.  
 
 
7.2 Ergebnisse 
 
Im UG wurden jedoch keine Standorte von hügelbauenden Ameisen festgestellt. 
 
 
7.3 Maßnahmen zur Konfliktvermeidung 
 
Da keine Nachweise von hügelbauenden Waldameisen erbracht wurden, sind Konflikte 
dieser Art auszuschließen. 
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